
GFT-Fortbildung 29.05.2009

Kreissportgericht Zugspitze

•Franz Pölt
•Gerhard Roth

•Werner Schmidhuber



1. Postfach des BFV
2. Prozessablauf von der roten Karte bis 

zum Urteil
3. Erklärung Urteile bei roter Karte bzw. 

nachträglicher Sperre
4. Sperren über die Sommerpause hinaus
5. Spielerpässe



§ 45 SPO Vorlage des Spielerpasses
•

(1) Die Spielerpässe oder die Spielberechtigungsbescheinigung des 
Verbandes oder der Ausdruck der Detail-Spielberechtigung aus Pass-
Online (vgl. § 45 Abs. 5) mitwirkender Spieler sind bei allen Spielen 
vor Spielbeginn unaufgefordert dem Schiedsrichter vorzulegen.

a) Stellt der Schiedsrichter fest, dass das Bild eines Spielers diesen 
nicht eindeutig als Inhaber des Spielerpasses ausweist, muss der 
Schiedsrichter das Bild durchstreichen, den Verein informieren und 
den Pass an den Verein zurückgeben. Das Spielrecht des Spielers wird 
hierdurch nicht berührt. Der Verein muss dafür Sorge tragen, dass das 
Lichtbild entsprechend § 43 Abs. 7 Spielordnung erneuert wird.

b) Spieler, die bei Spielbeginn nicht im Besitze eines 
ordnungsgemäßen Spielerpasses (§ 43 Abs. 7) sind, sind gegen 
Vorlage eines amtlichen Ausweises mit Lichtbild zum Spiel 
zugelassen. Der Spieler hat sich zur Prüfung der Identität zugleich 
persönlich beim Schiedsrichter vorzustellen. Der fehlende Spielerpass 
ist unmittelbar nach Spielende dem Schiedsrichter unaufgefordert 
vorzulegen.



§ 45 SPO Vorlage des Spielerpasses

(2) Sollten der oder die Spielerpässe nicht nach Spielschluss 
vorgelegt werden können, hat dies der Schiedsrichter auf dem 
Spielberichtsbogen zu vermerken. In diesem Falle hat der Verein die 
Spielberechtigung innerhalb von 3 Tagen nach dem Spiel dem 
zuständigen Sportgericht nachzuweisen.

(3) Weist der Verein die Spielberechtigung innerhalb dieser Frist nach, 
erfolgt keine Spielwertung, jedoch eine Bestrafung nach § 79 RVO.

(4) Kann der Verein die Spielberechtigung innerhalb von 3 Tagen nach 
dem Spiel nicht nachweisen, erfolgt eine Spielverlustwertung nach §
40 SpO, sowie eine Bestrafung nach § 77 RVO.



§ 45 SPO Vorlage des Spielerpasses

(5) Bei Vorlage des Ausdrucks der Hard-Copy (mit dem BFV-Internet-
Logo) der Detail-Spielberechtigung aus Pass-Online sind die Spieler 
zur Teilnahme an Spielen jeder Art ohne Vorlage des Spielerpasses 
berechtigt. Ein Einsatz eines Spielers mit dem Ausdruck der Detail-
Spielberechtigung ist maximal sieben Tage lang, gerechnet ab dem 
(darin) angegebenen Tag der Pass-Ausstellung möglich. Danach 
verliert sie ihre Gültigkeit.
Der Spieler muss sich vor dem Spiel durch einen amtlichen 
Lichtbildausweis legitimieren, sonst kann er am Spiel nicht 
teilnehmen. Setzt der Verein Spieler ein, ohne die vorgenannten 
Voraussetzungen zu erfüllen, ist dieser Verstoß mit einer Geldstrafe 
gemäß § 77 Abs. 3 RVO zu ahnden, Spielwertung nach § 40 SpO. Für 
Spiele der Junioren und Juniorinnen gilt § 18 Abs. 6 Jugendordnung



Unzulässiger Einsatz von Spielern
§ 77 RVO

• (1)Lässt ein Verein nicht spielberechtigte Spieler oder sonst Spieler 
unzulässig spielen, wird er mit Punktabzug von mindestens drei Punkten 
und mit einer Geldstrafe nicht unter 50 Euro, bei Juniorenmannschaften auf 
Kreisebene, sowie bei Juniorinnenmannschaften auf Bezirksebene nicht 
unter 15 Euro bestraft. Hat er das Spiel gewonnen oder unentschieden 
gespielt, ist nach § 40 der SpO zu verfahren. In leichten Fällen kann statt 
Punktabzug auf eine Geldstrafe nicht unter 50 Euro, 
bei Juniorenmannschaften auf Kreisebene, sowie bei 
Juniorinnenmannschaften auf Bezirksebene nicht unter 15 Euro erkannt 
werden.

• (2)Für den Verantwortlichen des Vereins ist auf ein Funktionsverbot von 
drei Monaten bis zu einem Jahr, im Juniorenbereich auf ein solches von vier 
Wochen bis zu sechs Monaten zu erkennen. In leichten Fällen kann auf 
eine Geldstrafe nicht unter 50 Euro, bei Privatspielen, sowie bei Spielen 
von Juniorenmannschaften auf Kreisebene und von 
Juniorinnenmannschaften auf Bezirksebene nicht unter 15 Euro erkannt 
werden.

• (3)Bei Verstoß gegen § 45 Abs. 5 Spielordnung ist eine Geldstrafe von nicht 
unter 30 Euro, bei nicht aufstiegsberechtigten Junioren nicht unter 10 Euro 
zu verhängen.



Fehlen des Spielerpasses
§ 79 RVO

• Legt ein Verein bei Spielen seiner Mannschaft einen oder mehrere 
Spielerpässe von mitwirkenden Spielern nicht oder nicht ordnungsgemäß 
nach § 43 Absatz 7 SpO oder nach § 27 Abs. 3 Satz 2 der Jugendordnung 
vor, so ist er mit einer Geldstrafe nicht unter 20 Euro, bei Juniorenspielen 
nicht unter 10 Euro zu belegen. § 45 Spielordnung gilt entsprechend.



• Screenshots und Erklärung 
Detailspielberechtigung

• Vereinslogin über www.bfv.de
• dann auf Pass klicken und nochmals 

einloggen, mit denselben Daten, dann 
kommt dieser Screenshot

• Erste Suche nach dem Login





Ergebnis der Suche, gilt nicht als Nachweis, da keine Detailspielberechtigung
jetzt noch auf diesen Buttom klicken



• Das ist nun die Detailspielberechtigung. Diese gilt aber meinem Fall auch nicht, weil das 
Passausstellungsdatum fehlt die Berechtigung ist maximal sieben Tage 
lang, gerechnet ab dem (darin) angegebenen Tag der Pass-
Ausstellung möglich. Danach verliert sie ihre Gültigkeit.



Das Paßausstellungsdatum steht also nur bei neu ausgestellten Pässen drin. Somit kann auch 
kein Spielrecht für einen Spieler nachgewiesen werden, der wie in meinem Fall schon einen alten 
Paß hat.


